
Information für Bewerber um eine Fahrlehrerberechtigung 
 
 
Wie erhalten Sie eine Fahrlehrerberechtigung? 
 

o Richten Sie ein formloses Ansuchen an ihre Hauptwohnsitzbehörde 
o (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat); 

 
Auf Antrag kann die Durch- und Weiterführung des Verfahrens auch auf jene 
Behörde übertragen werden, in deren örtlichen Wirkungsbereich der Ort der 
Ausbildung des Antragstellers liegt. 
 

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen? 
 

o Besitz der Lenkberechtigung für die beantragte Klasse seit mindestens 3 Jahren 
 

o Vertrauenswürdigkeit 
 

o Praxisnachweis entweder durch Vorlage 
 

a) einer Bestätigung über eine mindestens dreijährige Fahrpraxis für die jeweils 
beantragte Klasse oder 

b) einer Bestätigung über eine mindestens einjährige Fahrpraxis für die jeweils 
beantragte Klasse sowie einer Bestätigung der Absolvierung eines 
Lehrplanseminars pro beantragter Klasse (diese Seminare können bei 
Ausbildungsstätten, die zur Ausbildung von Fahr(schul)lehrern ermächtigt 
wurden, absolviert werden). 

 
          Als Praxisnachweis werden anerkannt: 
 

o Nachweis über die Zulassung eines KFZ der beantragten Klasse 
o Arbeitgeberbestätigung (die Bestätigung hat Angaben über das   gelenkte 

Kraftfahrzeug und die Art der Tätigkeit zu enthalten) 
 
Wie kommen Sie zur beantragten Fahrlehrerbewilligung? 
 

o Die Bezirksverwaltungsbehörde prüft die Antragsvoraussetzungen 
o Die Prüfung wird beim Amt der NÖ Landesregierung in St. Pölten durchgeführt.  

Sie dürfen zur Prüfung erst antreten, wenn folgende Ausbildungsbestätigungen 
vorliegen: 

 
a) Pädagogik I und II (Abschnitt 9 der Fahrlehrerausbildung) 
b) Berufsrecht (Abschnitt 12 der Fahrlehrerausbildung) 
c) Bestätigung über die regelmäßige Teilnahme an der Ausbildung zum Fahrlehrer 

entsprechend den Basis- und Klassenlehrplänen, ausgestellt von der 
Ausbildungsstätte 

 
 
 
 
 



Mit welchen Kosten müssen Sie rechnen? 
 

o  Gebühr für Antrag:             €  43,60 
o  Beilagengebühr:   pro Bogen und Beilage  € 3,60 
o  Prüfungsgebühr:   pro Klasse € 79,00 (bei der Ausdehnung € 50,00 je  

                Klasse) 
o Bewilligungsgebühren:  feste Gebühr:  € 77,00 und 

          Verwaltungsabgabe € 43,00 (bei  
Ausdehnung € 21,80) 

 
 
Fragen und Auskünfte? 
 
Bei Rückfragen und weiteren Auskünften wenden Sie sich bitte an die jeweilige 
Fachabteilung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft (Magistrat). 
Auskünfte zu Prüfungsterminen erhalten Sie beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung 
Verkehrsrecht. 



Kurztitel 

Kraftfahrgesetz 1967 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 267/1967 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 121/1997 
 

§ 118. Lehrbefähigungsprüfung für Fahrschullehrer und Fahrlehrer 
 

(1) Die Lehrbefähigungsprüfung für Fahrschullehrer und Fahrlehrer hat aus einer 
theoretischen und einer praktischen Prüfung zu bestehen. Sie kann für ein 
Ergänzungsgutachten den Ergebnissen bereits bestandener Lehrbefähigungsprüfungen 
entsprechend abgekürzt werden. 

(2) Die theoretische Prüfung ist bei Bewerbern um eine Fahrschullehrerberechtigung 
schriftlich und mündlich, bei Bewerbern um eine Fahrlehrerberechtigung nur mündlich 
abzunehmen. Der Prüfungswerber hat im Zuge der mündlichen Prüfung auch seine 
Fähigkeit zu erweisen, die zum Lenken von Fahrzeugen der in Betracht kommenden 
Klassen oder Unterklassen notwendigen Kenntnisse in geeigneter Weise zu vermitteln. Bei 
Bewerbern um eine Fahrschullehrerberechtigung ist hiezu auch ein Vortrag über ein im 
Fahrschulunterricht in Betracht kommendes Thema erforderlich. 

(3) Die praktische Prüfung darf erst abgenommen werden, wenn die theoretische 
Prüfung mit Erfolg abgelegt worden ist. Bei der praktischen Prüfung ist eine Prüfungsfahrt 
vorzunehmen, bei der der Prüfungswerber auch in den schwierigsten Verkehrslagen seine 
Fahrsicherheit und seine Fähigkeit zu erweisen hat, Fahrschülern in geeigneter Weise die 
Fertigkeit zu vermitteln, ein Kraftfahrzeug sachgemäß und vorschriftsmäßig zu lenken, 
und bei Gefahren und Fehlern eines Fahrschülers rechtzeitig auf dessen Fahrweise 
entsprechend Einfluss zu nehmen. 

(4) Nach der Prüfung haben die Prüfer dem Prüfungswerber bekanntzugeben, ob er die 
Prüfung bestanden hat. Wenn er die Prüfung nicht bestanden hat, haben ihm die Prüfer 
die Begründung hiefür bekanntzugeben und auch wann die Prüfung nach ihrer Ansicht 
frühestens wiederholt werden kann. Wurde die theoretische Prüfung oder ihr schriftlicher 
oder mündlicher Teil bestanden, so darf die theoretische Prüfung oder der bereits 
bestandene Teil bei Wiederholungen innerhalb von sechs Monaten nicht mehr 
abgenommen werden. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erfordernissen der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit und der Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern, dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechend, die näheren Bestimmungen über die Lehrbefähigungsprüfung 
für Fahrschullehrer und Fahrlehrer festzusetzen. 

 
§ 116. Fahrschullehrer 

 

(3) Vor der Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung (Abs. 1) hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde ein Gutachten eines rechtskundigen und eines technischen 
gemäß § 127 Abs. 2 und 3 bestellten Sachverständigen darüber einzuholen, ob der 
Antragsteller die Lehrbefähigung für die in Betracht kommenden Klassen oder 
Unterklassen von Fahrzeugen besitzt. Dieses Gutachten ist auf Grund der 
Lehrbefähigungsprüfung (§ 118) zu erstatten. Es hat nur auszusprechen, ob der 
Begutachtete die Lehrbefähigung für Fahrschullehrer für die in Betracht kommenden 
Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen besitzt oder nicht; wurde die Prüfung nicht 
bestanden, so ist auch auszusprechen, wann sie frühestens wiederholt werden kann. Die 
Prüfung darf nicht vor Ablauf von zwei Monaten und im Zuge desselben Verfahrens nicht 
mehr als zweimal wiederholt werden; wurde die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden, 
so ist für die Wiederholung eine entsprechend längere Frist festzusetzen.  Das Gutachten 
ist von beiden Sachverständigen gemeinsam zu erstatten und darf nur "fachlich befähigt" 
lauten, wenn beide Sachverständigen dieser Ansicht sind. Bei Ablehnung oder 
Zurückziehung des Antrages auf Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung wegen 



mangelnder Lehrbefähigung darf ein neuerlicher Antrag nicht vor Ablauf von fünf Jahren 
gestellt werden. 

(4) Vor der Ausdehnung einer Fahrschullehrerberechtigung auf weitere Klassen oder 
Unterklassen von Fahrzeugen hat die Bezirksverwaltungsbehörde nur ein 
Ergänzungsgutachten im Sinne des Abs. 3 über das Vorliegen der für die angestrebte 
Ausdehnung erforderlichen Voraussetzungen einzuholen. 
 
Gilt auch für Fahrlehrer! 
 
§ 64e Lehrplanseminar 
 

(1) Im Lehrplanseminar gemäß § 109 Abs. 1 lit. g KFG 1967 sind nach einer 
theoretischen Einführung die Fähigkeiten der angehenden Fahrlehrer und Fahrschullehrer 
im Umgang mit den Fahrzeugen der jeweiligen Klassen durch eine praktische Ausbildung 
unter Zugrundelegung des jeweiligen Praxislehrplanes zu verbessern. Über die 
erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrplanseminar ist von der zur Ausbildung von 
Fahrlehrern/Fahrschullehrern ermächtigten Stelle eine Bestätigung auszustellen. Vor In-
Kraft-Treten dieser Verordnung ausgestellte Bestätigungen über die Absolvierung eines 
sogenannten Praxisersatzseminares bleiben weiter gültig. 

(2) Lehrplanseminare für die Klassen A und B umfassen jeweils zwei Tage (16 
Unterrichtseinheiten). Am ersten Tag ist jedenfalls auch ein Fahrsicherheitstraining 
durchzuführen, am zweiten Tag sind jedenfalls die bei der praktischen Fahrprüfung 
vorgesehenen Fahrübungen und Überlandfahrten durchzuführen. 

(3) Das Lehrplanseminar für die Klasse B+E umfasst acht Unterrichtseinheiten. Dabei 
sind anhand des Praxislehrplanes Fahrübungen und Überlandfahrten durchzuführen. 

(4) Lehrplanseminare für die Klassen C, C1, D, C+E, C1+E und D+E haben jeweils drei 
Tage (24 Unterrichtseinheiten) zu umfassen. Dabei sind anhand des Praxislehrplanes 
Fahrübungen und Überlandfahrten durchzuführen. Ein Lehrplanseminar für die Klasse C 
gilt auch für die Klasse C1. Ein Lehrplanseminar für die Klasse C+E oder D+E gilt auch für 
die Klasse C1+E. 
 
Bei dreijähriger Praxis nicht erforderlich! 
 
§ 64c Ausbildung von Fahrschullehrern 
 

(1) Zweck der Ausbildung ist es, dem Fahrschullehrer jene Kenntnisse zu vermitteln, 
die für ihn zum Ausbilden von Bewerbern um eine Lenkberechtigung notwendig sind. 

(7) Die Ausbildung darf nur durch das Fachpersonal erfolgen. Sie hat aus einem 
theoretischen und einem praktischen Teil zu bestehen und nach Maßgabe der Lehrinhalte 
und Anzahl der Unterrichtseinheiten mindestens 330 Unterrichtseinheiten sowie 
mindestens 60 Unterrichtseinheiten praktische Ausbildung II zu dauern. Eine 
Unterrichtseinheit umfasst 50 Minuten Unterricht. Zwischen den Unterrichtseinheiten ist 
eine Pause von zehn Minuten zu halten. Unterrichtseinheiten können aus pädagogischen 
Gründen ohne Auswirkung auf die Gesamtdauer auch geteilt oder verkürzt werden. 
Höchstens zwei Unterrichtseinheiten können zu einer Einheit zusammengefasst werden, 
wobei zwischen solchen Unterrichtseinheiten dann eine Pause von 20 Minuten einzuhalten 
ist. Das Erreichen der einzelnen Lehrziele ist durch ausbildungsbegleitende Lernkontrollen 
festzustellen. 

(8) Wenn eine zentrale Ausbildungsstätte zur Vereinheitlichung der theoretischen und 
praktischen Ausbildung eingerichtet ist, hat der Abschluss der Ausbildung im Ausmaß von 
mindestens 
40 Unterrichtseinheiten an dieser Ausbildungsstätte zu erfolgen. 

(9) Die theoretische Ausbildung hat entsprechend der angestrebten Gruppe nach dem 
Lehrplan gemäß Anlage 10d im Ausmaß der dort angeführten Stundenanzahl zu erfolgen. 
Lehrvorträge sind durch Vorführungen und Übungen, insbesondere auch an Hand 
geeigneten Anschauungsmaterials und geeigneter Modelle, zu ergänzen. 

(10) Die praktische Ausbildung hat entsprechend der angestrebten Gruppe nach dem 
Lehrplan gemäß Anlage 10d im Ausmaß der dort angeführten Stundenanzahl zu erfolgen. 



Sie hat durch Lenken eines Kraftfahrzeuges unter Aufsicht eines Besitzers einer 
Fahrlehrerberechtigung, durch Mitfahren bei Schulfahrten und durch probeweises Erteilen 
von praktischem Unterricht unter Aufsicht eines Besitzers einer Fahrlehrerberechtigung zu 
erfolgen. 

(11) Über die regelmäßige Teilnahme an der Ausbildung zum Fahrschullehrer und über 
den positiven Abschluss in den Unterrichtsgegenständen Berufsrecht sowie Pädagogik I 
(Abschnitte 9, 12 und 13 des Lehrplanes gemäß Anlage 10d) ist eine Bestätigung 
auszustellen. Die Lehrbefähigungsprüfung (§ 118 KFG 1967) darf nur abgenommen werden, 
wenn diese Bestätigung vorgelegt wird. 

 
§ 64d § 64c Ausbildung von Fahrschullehrern 

 
Über die Ausbildung von Fahrschullehrern ist auf die Ausbildung von Fahrlehrern 
sinngemäß anzuwenden, ausgenommen die Abschnitte 13 und 14 (Pädagogik II und 
Unterrichtsübungen) gemäß Anlage 10d. 



„Anlage 10 d 
                                                   ----------------- 
                                                   zu § 64 c Abs. 11 
 
                           LEHRPLAN 
              für die Fahrschullehrerausbildung und Fahrlehrerausbildung 
 
  1. Gruppe B und Basis für alle anderen Gruppen 
-------------------------------------------------------------------- 
            Unterrichts- 
Abschnitt    einheiten                      Lehrinhalt 
-------------------------------------------------------------------- 
    1            20     Einführungsphase, wie 
                          Gesetzliche Grundlagen für den 
                          Straßenverkehr, Berufsbild, Organisation 
                          der Ausbildung, Wahrnehmungspsychologie, 
                          Lernpsychologie, Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
    2            20     Verkehrsraum, wie 
                          StVO 1960 (Begriffe, Bodenmarkierungen, 
                          Verkehrsleiteinrichtungen), Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
    3            30     Partnerkunde, wie 
                          Partner im Verkehr, Vertrauensgrundsatz, 
                          verkehrspsychologische Grundlagen, 
                          Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
    4            30     Allgemeine Fahrordnung, wie 
                          StVO 1960 (§§ 7 bis 30), Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
    5            35     Fahrzeugtechnik, wie 
                          Bereifung, Stoßdämpfer, Lenkung, Elektrik, 
                          Motor, Kühlung, Schmierung, 
                          Kraftübertragung, Antriebstechnik, Bremsen, 
                          Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
    6            30     Fahrdynamische Grundlagen, wie 
                          Wahl der Fahrgeschwindigkeit, Einflüsse von 
                          Bauart, Witterung, Fahrbahnbeschaffenheit, 
                          Sekundenmethode, Blicktraining, Aufbau des 
                          praktischen Lehrplans, Lernkontrollen 
-------------------------------------------------------------------- 
    7            30     Praktische Ausbildung I 
                          Vorbereitung, Vorschulung, Grundschulung, 
                          Hauptschulung, Perfektionsschulung, 
                          Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
    8            25     Gefahrenlehre, wie 
                          Hintereinanderfahren, Überholen, Bergfahren 
                          Tageskunde, Straßenkunde, Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
    9            10     Pädagogik I 
                          Pädagogische Aufgaben der Fahrschule und 
                          des Lehrpersonals, Prinzipien der 
                          Erwachsenenbildung, Didaktik des 
                          Fahrschulunterrichts, Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
   10            30    Ausgewählte Kapitel aus StVO 1960 
                          und KFG 1967 
                          Lenkerberechtigung, Zulassung, Pflichten 
                          des Lenkers, Fahrbeeinträchtigung, 



                          Verhalten nach Verkehrsunfällen, 
                          Beleuchtung, Beladung, Ziehen von 
                          Anhängern, Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
   11            15     Allgemeine Rechtskunde, wie 
                          Grundzüge des Verfassungsrechts, Stufenbau 
                          der Rechtsordnung, Behördenorganisation, 
                          Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
   12            10    Berufsrecht, wie 
                          Kollektivvertrag, Angestelltengesetz, 
                          Dienstnehmerschutz, Dienstnehmerhaftung, 
                          Lernkontrolle 
-------------------------------------------------------------------- 
                 60       Praktische Ausbildung II 
               davon 
                 30       Mitfahren beim praktischen Fahrunterricht 
                 30       Erteilen von Fahrunterricht im Beisein 
                            eines Fahrlehrers, Lernkontrolle 



§ 65. Lehrbefähigungsprüfung für Fahrschullehrer und Fahrlehrer 
 

(1) Die im § 118 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1967 angeführte schriftliche theoretische 
Prüfung hat sich über wenigstens ein Thema aus dem im Abs. 2 angeführten Prüfungsstoff 
zu erstrecken. Während der Ablegung der schriftlichen Prüfung müssen die Prüfer nicht 
anwesend sein, wenn dafür gesorgt ist, dass der Prüfungswerber die Prüfung ohne fremde 
Hilfe ablegt. 

(2) Bei der mündlichen Prüfung müssen beide Prüfer anwesend sein. Der jeweils in 
Betracht kommende Prüfer hat sich durch eingehende Fragen zunächst davon zu 
überzeugen, ob der Prüfungswerber entsprechende Kenntnisse über die für das Lenken 
von Kraftfahrzeugen der in Betracht kommenden Gruppe maßgebenden Vorschriften und 
über das richtige Verhalten bei besonderen, mit der Eigenart und Bauart der 
Kraftfahrzeuge, mit der Beschaffenheit der Fahrbahn und mit den Sichtverhältnissen 
zusammenhängenden Umständen und Gefahren und über die Vermeidung der 
Beeinträchtigung anderer Straßenbenützer besitzt. Er hat ferner festzustellen, ob der 
Prüfungswerber die erforderlichen Kenntnisse über die Beschaffenheit der Kraftfahrzeuge 
besitzt und in der Lage ist, entsprechende Fragen hinsichtlich der Behandlung der 
Fahrzeuge während des Betriebes und ihrer Wartung und Instandhaltung zur 
Gewährleistung ihrer Betriebssicherheit zu beantworten. Der Prüfungswerber muss seine 
Fähigkeit durch klare Beantwortung und Erklärung der ihm gestellten Fragen in einer auch 
für den Laien leicht fassbaren Art erweisen. 

(3) Bei der praktischen Prüfung sind dem Prüfungswerber besondere Aufgaben zu 
stellen, die eine richtige Beurteilung seiner Fähigkeiten erlauben, dem Lernenden mit der 
nötigen Eindringlichkeit auch während des Verkehrs die erforderlichen Anweisungen zu 
geben. Hierbei ist auch seine Vertrautheit mit den örtlichen Verhältnissen festzustellen. 
Bei der praktischen Prüfung haben beide Prüfer auf dem Prüfungsfahrzeug oder auf einem 
Begleitfahrzeug Platz zu nehmen. 

(4) Bei der Lehrbefähigungsprüfung hat auf Verlangen der Behörde der Besitzer oder 
eine Lehrperson der Fahrschule, an der der Prüfungswerber ausgebildet worden ist, 
anwesend zu sein. Sind die Prüfer hinsichtlich der Wiederholungsfrist für eine nicht 
bestandene Prüfung verschiedener Ansicht, so ist die eine längere Frist vertretende 
Ansicht maßgebend. Bei einem Ergänzungsgutachten im Verfahren über die Ausdehnung 
einer Fahrlehrer- oder Fahrschullehrerberechtigung ist eine neuerliche eingehende 
Prüfung über die Kenntnis der für das Lenken eines Kraftfahrzeuges maßgebenden 
Verkehrsvorschriften insbesondere dann vorzunehmen, wenn die bisherige Berechtigung 
vor dem Inkrafttreten der jeweils geltenden Verkehrsvorschriften erteilt worden war. 

(5) Der Prüfungsstoff hat die im Lehrplan gemäß Anlage 10d angeführten 
Unterrichtsgegenstände, ausgenommen die Abschnitte 9, 12 und 13, zu umfassen. 
 


